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1. Einleitung 

Die Mehrwertsteuer-Sätze werden auf Grund der eidgenössischen Abstimmung vom 25. September 2022 
erhöht. Dieses Dokument bietet einen auszugsweisen Überblick über die anstehende Steuersatzerhöhung 
und deren Auswirkungen im Abacus. Weitere Informationen sind der MWST-Info 19 Steuersatzerhöhung 
per 1. Januar 2024 zu entnehmen. 

2. Steuersatzerhöhung 

2.1 Übersicht Satzanpassungen 

 bis 31.12.2023 ab 01.01.2024 

Normalsatz 7,7% 8,1% 

Reduzierter Steuersatz 2,5% 2,6% 

Sondersatz für Beherbergungsleistungen 3,7% 3,8% 

 
Die Erhöhung der Steuersätze führt zu einer entsprechenden Anpassung der Saldosteuersätze sowie der 
Pauschalsteuersätze für das Gemeinwesen und verwandte Bereiche: 
 
 bis 31.12.2023 ab 01.01.2024 

Saldosteuersätze & Pauschalsteuersätze 
der Mehrwertsteuer 

0,1% 0,1% 
0,6% 0,6% 
1,2% 1,3% 
2,0% 2,1% 
2,8%  3,0% 
3,5% 3,7% 
4,3%  4,5% 
5,1% 5,3% 
5,9% 6,2% 
6,5% 6,8% 

2.2 Grundsätzliches zur Rechnungsstellung 

Massgebend für den anzuwendenden Steuersatz ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Dies gilt auch 
für periodische, jahresübergreifende Leistungen (z.B. Abonnemente). Weder das Rechnungs- noch das 
Zahlungsdatum spielen eine Rolle. Bis zum 31. Dezember 2023 erbrachte Leistungen unterliegen den bis-
herigen Steuersätzen. Ab dem 1. Januar 2024 erbrachte Leistungen den neuen Steuersätzen. Unterliegt 
eine Rechnung wegen ihrem Zeitraum der Leistungserbringung sowohl den bisherigen als auch den neuen 
Steuersätzen, sind der Zeitraum der Leistungserbringung und der jeweils darauf entfallende Betragsanteil 
getrennt auszuweisen (siehe auch 3.1 Beispiel). Ist dies nicht der Fall, sind die gesamten fakturierten Leis-
tungen mit den neuen Steuersätzen abzurechnen. 

 

2.3 Abrechnung mit der ESTV 

In der Abrechnung des 3. Quartals 2023 rsp. des 2. Semesters 2023 können die Umsätze erstmals sowohl 
zu den bisherigen als auch zu den neuen Steuersätzen deklariert werden. Entgelte, die in einer früheren 
Abrechnung zu deklarieren sind, aber Leistungen betreffen, die nach dem 1. Januar 2024 erbracht werden 
(und somit den neuen Steuersätzen unterliegen), sind in einem ersten Schritt zu den bisherigen Steuers-
ätzen zu deklarieren. In einem zweiten Schritt können sie frühestens mit der Abrechnung des 3. Quartals 
2023 rsp. des 2. Semesters 2023 berichtigt werden. Eine Berichtigung muss spätestens bei der Finalisie-
rung der Steuerperiode 2023 erfolgen. 



MWST-Satzerhöhung per 01.01.2024 

Class: C2 / Intern Copyright © 2023 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

 
Seite 4 von 9

3. Auswirkungen auf Abacus 

3.1 Assistent für Massenanpassung Zeitachse auf MWST-Code 

Für den Satzwechsel muss auf den bestehenden MWST-Codes lediglich eine neue Zeitachse mit dem 
neuen Steuersatz angelegt werden. Für diese Anpassung wird ein Assistent im Programm 5311 "Mehr-
wertsteuer-Code definieren" zur Verfügung gestellt, welcher automatisch neuen Zeitachsen mit dem jewei-
ligen zukünftigen Satz generiert. Dies erfolgt für alle Sätze (sowohl effektiv als falls vorhanden auch pau-
schal) und über alle Mandanten. Ein allfällig erfasster Saldosteuer-Satz in F6312 wird ebenfalls mitange-
passt.  
Die Formularfeldzuweisung (im Screenshot die '300') sollte nicht geändert werden, denn die richtige Zu-
weisung auf dem MWST-Formular erfolgt mit Hilfe der Zeitachse und dem Steuerformular. Auch das Steu-
erkonto in der Zeitachse bleibt gleich. 
 

 
F5311 Mehrwertsteuer-Codes definieren / CH MWST-Sätze für 2024 anlegen 
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Verfügbarkeit Assistent für neue Steuerzeitachsen 
 
 Effektive Steuersätze Pauschal- rsp. Saldosteuer 
V2023 Release 15.02.2023 SP 15.05.2023 
V2022 SP 15.03.2023 HF 15.04.2023 
V2021 SP 15.08.2023 SP 15.08.2023 

 
Nicht mehr gewartete Versionen können, wie im nächsten Kapitel beschrieben, die notwendigen Zeitach-
sen manuell erstellen. Das neue Steuerformular kann aber nicht korrekt befüllt werden und die direkte 
MWST-Einreichung ist nicht möglich.  
 

3.2 Individuelle Anpassung der Zeitachse auf MWST-Code 

Allfällig früher benötigte MWST-Codes (bspw. für die Fakturierung von periodischen, jahresübergreifen-
den Leistungen) müssen individuell in F5311 angepasst werden (siehe Screenshot). Beachten Sie hierbei 
die korrekte Rechnungsstellung, Abrechnung und Berichtigung mit der ESTV. Die korrekte Rechnungstel-
lung rsp. Berücksichtigung der MWST-Codes wird dabei in der Auftragsbearbeitung sichergestellt. Die Ab-
rechnung und Berichtigung können mittels Fibu-Umbuchungen erfolgen (siehe Nr 3. Beispiel). 

 
F5311 Mehrwertsteuer-Codes definieren – Neue Zeitachse 
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3.3 Verfügbarkeit angepasstes MWST-Formular in Abacus 

Sobald das neue Abrechnungsformular von der ESTV verfügbar ist (voraussichtlich Sommer 2023), wird 
es als Update im Abacus zur Verfügung stehen. Dabei werden die bestehenden MWST-Codes bereits auf 
die neuen Formular-Felder nachgeführt sein. 
Weitere Informationen siehe https://jira.abacus.ch/browse/FIBU-29320 
 

3.4 Leistungsjahr ungleich Rechnungs-/Fibu-Jahr 

Rechnungen, die im Jahr 2023 eintreffen, aber eine Leistung im Jahr 2024 betreffen, müssen mit dem 
neuen MWST-Satz gebucht rsp. abgerechnet werden. Wie wird der höhere Steuersatz von 2024 im Abacus 
erfasst? 
In der Erfassungsmaske der Finanz-, Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung usw. kann auf dem MWST-Code 
mittels <Shift> <F4> die Zeitachse gewählt werden. 
 

4. Beispiel 

Anbei ein fiktives Beispiel, wie die Rechnungsstellung, die MWST-Abrechnung und Verbuchung im Abacus 
funktionieren könnte. 

4.1 Ausgangslage 

Die Tierlieb Medien AG (Abrechnungsmethode effektiv und Abrechnungsart vereinbart) schliesst am 15. 
Mai 2023 mit Hans Muster einen einjährigen Abonnementsvertrag zum Preis vom CHF 600 exkl. MWST 
ab. Das Abonnement läuft vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024. 

 

4.2 Rechnungsstellung und Abrechnungsformular 

Die Tierlieb Medien AG muss in der Rechnung an Hans Muster die Leistung pro rata temporis auf den 
bisherigen und den neuen Steuersatz aufteilen: 
 
Preis Abo vom 01.06.2023 - 31.12.2023 CHF 350 7,7% CHF  26.95 
Preis Abo vom 01.01.2024 - 31.05.2024 CHF 250 8,1% CHF 20.25 
Total CHF 600  CHF 47.20 

 

Die Tierlieb Medien AG deklariert die gesamten CHF 600 in der Abrechnung für das 2. Quartal 2023 zu 
7,7%. Frühestens in der Abrechnung für das 3. Quartal 2023 kann (und spätestens im Zeitpunkt der Fina-
lisierung der Steuerperiode 2023 muss) die Tierlieb Medien AG die Steuer auf dem Teil der Leistung, der 
auf die Zeit nach dem 31. Dezember 2023 entfällt, wie folgt berichtigen:  
 

- CHF -250 in Ziffer 302 der Abrechnung 
- CHF+250 in Ziffer 303 der Abrechnung 

 

 
Ausschnitt aus dem neuen MWST-Abrechnungsformular  
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4.3 Screenshots Abacus 

 
Ausgangslage: MWST-Abrechnung 2Q23 nach Rechnungsstellung  
 

 
1. Schritt: F11 Erfassen der MWST-Korrektur von 8.1% zu 7.7% im 2Q23 
Wechsel der MWST-Zeitachse mit Tastenkombination Shift und F4 
 

 
1. Schritt: Journal 2Q23 nach Korrekturbuchung MWST 8.1% zu 7.7% 
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1. Schritt: MWST-Abrechnung 2Q23 nach Korrekturbuchung MWST 8.1% zu 7.7% 
 

 
2. Schritt: Journal 3Q23 nach Neuerfassung MWST 8.1% (und Storno 7.7%) 
 

 
2. Schritt: MWST-Abrechnung Rekap 3Q23 nach Neuerfassung MWST 8.1% (und Storno 7.7%) 
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5. Informationen 

Weitergehende Informationen zu den einzelnen Themen:  
 

- MWST-Sätze ab 1.1.2024 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuersaetze/mwst-steuersaetze-
2024.html 

- Saldosteuersätze ab 1.1.2024  
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuersaetze/mwst-saldosteuer-
satz-pauschalsteuersatz/saldosteuersaetze-ab-2024.html 

- MWST-Info 19 zur Steuersatzänderung per 1.1.2024 
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfCon-
tent.xhtml?publicationId=1003601&lang=de 


